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RS OGH 1979/6/13 1Ob7/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.06.1979

Norm

ABGB §287

ABGB §1338 IB

Krnt StrG §7

Rechtssatz

Für alle Gruppen ö4entlicher Straßen ist eine ausdrückliche Erklärung der jeweils zuständigen Straßenbehörde

erforderlich, durch die die Straße erst einer bestimmten Kategorie der im § 3 leg. cit. aufgezählten Straßen zugeordnet

wird.
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